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Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Bischoff (DIE LINKE) vom 06.01.10 und



Betr.:



Antwort des Senats



Mietenspiegel und Wohnlagenverzeichnis Der „Hamburger Mietenspiegel“ wird alle zwei Jahre veröffentlicht, der aktuelle „Mietenspiegel 2009“ wurde am 23. November 2009 von der Stadtentwicklungssenatorin auf einer Pressekonferenz präsentiert. Geschaffen ursprünglich als ein Mietpreissprünge deckelndes Instrument, erweist er sich zumindest in der jüngeren Vergangenheit oftmals als eine Möglichkeit, die Mieten kontinuierlich zu erhöhen. Ausgerechnet das städtische Wohnungsunternehmen SAGA GWG lässt kaum einen Monat verstreichen, um nicht sogleich mit dem neuen Mietenspiegel die nächste Mieterhöhung zu begründen. Auseinandersetzungen um den Mietenspiegel hat es zuletzt vor allem 2006 in St. Georg gegeben. Der dem Konflikt zugrunde liegende „Mietenspiegel 2005“ sorgte nicht nur für ein deutlich höheres Mietniveau vor allem im Altbaubereich, sondern über die Hochgruppierung einiger St. Georger Straßenzüge von der „normalen“ in die sogenannte „gute Wohnlage“ zudem für zusätzliche Mietpreissprünge (auch in dieser Hinsicht setzte die SAGA als erster Vermieter die entsprechenden „Zuwächse“ um). Massive Proteste und nicht zuletzt die Entscheidungen eines Gerichts sorgten damals aufseiten der SAGA für die Rücknahme einiger Mieterhöhungsverlangen sowie die Zurückstufung einzelner St. Georger Straßenzüge in die normale Wohnlage im Mietenspiegel beziehungsweise Wohnlagenverzeichnis 2007. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:



Der Hamburger Mietenspiegel liefert in einem festen Turnus eine Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmieten für die – mittlerweile über 520.000 – mietenspiegelrelevanten Wohnungen in Hamburg. Das dialogorientierte Verfahren der Erstellung des Mietenspiegels und des hierzu gehörenden Wohnlagenverzeichnisses – Vertretungen der Mieter- und Vermieterorganisationen sind in das Verfahren durch die zuständige Behörde mit einbezogen – ist Grundlage für die breite Akzeptanz, die der Hamburger Mietenspiegel insbesondere in der Rechtsprechung seit vielen Jahren genießt. Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften von SAGA GWG wie folgt: 1.



Wer beziehungsweise welche Firma ist mit der Erarbeitung des Mietenspiegels 2005, 2007 und 2009 beauftragt gewesen und welche (parlamentarischen) Gremien sind zur Beratung, Begleitung und Kontrolle hinzugezogen worden?



In den Jahren 2005 (Fortschreibung), 2007 (Grunderhebung) und 2009 (Fortschreibung) wurde jeweils die Firma Analyse & Konzepte, Beratungsgesellschaft für Woh-



Drucksache 19/4978



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode



nen, Immobilien und Tourismus mbH, Hamburg mit der Erstellung des Mietenspiegels sowie des Wohnlagenverzeichnisses beauftragt. Die Erarbeitung wurde unter Leitung der zuständigen Behörde durch den „Arbeitskreis Mietenspiegel“ fachlich begleitet. Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter aller wesentlichen am Wohnungsmarkt agierenden Gruppen und Verbände an (insbesondere Mieter- und Vermieterverbände). Außerdem sind Gerichte sowie der behördliche Datenschutzbeauftragte in dem Gremium vertreten. 2.



Auf welcher Grundlage beziehungsweise wie berechnet sich die NettoKaltmiete in dem jeweiligen Rasterfeld des Mietenspiegels?



Die Werte in den Rasterfeldern des Mietenspiegels basieren auf der Mietenspiegelerhebung bei einer angestrebten Mindestfeldbesetzung von 30 Fällen je Mietenspiegelfeld. Die Maßgaben für die Erhebung ergeben sich aus der „Verordnung über eine Repräsentativerhebung zur Untersuchung nicht preisgebundener Mietwohnungen in der Freien und Hansestadt Hamburg (Mietenspiegelbefragungsverordnung)“ vom 6. März 2007 (HmbGVBl. 2007, S. 94). Die erhobenen Daten werden intensiven Plausibilitätsüberprüfungen und Extremwertkappungen unterzogen, ehe die ausgewiesenen Mittel- und Spannenwerte berechnet werden. 3.



Warum gehen in die Erhebung des Mietenspiegels immer nur die Mietpreishöhen neu vermieteter Wohnungen ein?



4.



Welche rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen oder sonst welche Begründungen gibt es dafür, nicht auch die Mietpreishöhen von Wohnungen einzubeziehen, in denen es in den vorausgegangenen Jahren keinen Wechsel der Mieter/-innen gegeben hat?



Abbildungsgegenstand des Hamburger Mietenspiegels ist gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen aus §§ 558d, 558 Absatz 2 BGB die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete. Diese wird nach § 558 Absatz 2 BGB gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 BGB abgesehen, geändert worden sind. 5.



Welche Möglichkeiten werden gesehen, gegen den Mietenspiegel und die einzelnen Rasterfelder Einspruch einzulegen?



Der Hamburger Mietenspiegel ist eine Übersicht über die in Hamburg zum Erhebungsstichtag gezahlten Mieten für freifinanzierte Wohnungen und kein amtliches Verzeichnis (vergleiche Antwort zu 3. und 4.). Mieter und Vermieter können auf seiner Grundlage Mieterhöhungsverfahren überprüfen. Falls der Vermieter/die Vermieterin die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen will, kann er/sie von dem Mieter/der Mieterin die Zustimmung hierzu verlangen und sich zur Begründung auf den Mietenspiegel stützen. In einem diesbezüglichen Gerichtsverfahren zur Überprüfung des Mieterhöhungsverlangens obliegt den Zivilgerichten im Einzelfall die Kontrolle qualifizierter Mietenspiegel auf ihre Eignung als Begründungsmittel für ein Mieterhöhungsverlangen. 6.



Auf welcher Grundlage erfolgt die Einstufung einzelner Gebäudezeilen oder Straßenzüge in die normale oder gute Wohnlage?



Mit den zwei Wohnlagenkategorien „normal“ und „gut“ wird der überwiegende Eindruck des näheren Wohnumfeldes, das heißt dessen typische Merkmale, beschrieben. Die Wohnlageneinstufung im Hamburger Wohnlagenverzeichnis wird vorgenommen auf Basis verschiedener Merkmale, die im Rahmen einer Untersuchung empirisch ermittelt wurden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Merkmale •



Bodenrichtwerte/Gebietsstatus,



•



Einwohnerdichte/Bebauungsdichte,



•



Lärmbelastung durch Gewerbebetriebe, Parkplätze, Bahnlinien, öffentliche Freizeitflächen oder Ähnliches
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•



Art der Straße (Schnellstraße, Hauptstraße, Straße mit mittlerem Verkehrsaufkommen, Straße mit geringem Verkehrsaufkommen, Fußgängerzone),



•



Grünflächenanteil (Straßenbäume, kleinere Grünflächen, größere Grünflächen),



•



Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (Entfernung zur nächsten U-/S-Bahnoder AKN-Haltestelle). 7.



Welche Kriterien werden dieser Einstufung genau und mit welchen Anteilen zugrunde gelegt?



Die Berechnung der Wohnlageneinstufung einer Blockseite erfolgt anhand der folgenden Einzelmerkmale beziehungsweise zusammengesetzten Indikatoren: Merkmal Gebietsstatus:



Gewichtung 0,88



Merkmal Verdichtung:



Gewichtung 0,40



Merkmal Grünflächenanteil:



Gewichtung 0,30



Merkmal ÖPNV-Anbindung:



Gewichtung 0,26



Merkmal Belastung durch Lärmquellen:



Gewichtung 0,14



Merkmal Verkehrsbelastung:



Gewichtung 0,10



8.



Worauf beruhen die Bodenrichtwerte und welchen Anteil machen sie im Mietenspiegel beziehungsweise in der Einstufung im Wohnlagenverzeichnis aus?



Ein Einzelmerkmal des Merkmals „Gebietsstatus“ ist der Bodenrichtwert. Datenquelle ist der Gutachterausschuss für Grundstücksbewertungen. Im Übrigen siehe Antwort zu 7. 9.



Trifft es zu, dass ein hoher (überdurchschnittlicher) Kinderanteil in einem bestimmten Quartier als ein Faktor in die Rechnung beziehungsweise Bewertung eingeht, der eher für eine normale Wohnlage spricht? Wenn ja, warum?



Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfungen der Wohnlagenmerkmale hat sich gezeigt, dass ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Anteil der Kinder und Jugendlichen in einem Gebiet und dem Status des Gebietes besteht. Dieses lässt sich dadurch erklären, dass familiengerechte, große Wohnungen im Geschosswohnungsbau für viele Haushalte nur in Stadtteilen mit einem günstigeren Mietniveau erschwinglich sind. In diesen Stadtteilen ist der Anteil der Straßenabschnitte mit einer Wohnlageneinstufung „gut“ geringer als in den Wohngebieten mit einem hohen Mietniveau. Im Übrigen siehe Antwort zu 13. 10. Trifft es zu, dass ein hoher (überdurchschnittlicher) Akademikeranteil in einem bestimmten Quartier als ein Faktor in die Rechnung beziehungsweise Bewertung eingeht, der eher für eine gute Wohnlage spricht? Wenn ja, warum? Nein. 11. Welche Straßenzüge wurden laut Wohnlagenverzeichnissen 2005, 2007 und 2009 bezüglich der Einstufung in die normale oder gute Wohnlage verändert? Bitte um genaue Angaben der jeweiligen Straßenzüge und ihrer Herauf- oder Herabgruppierung. Abwertungen 2005:



Aufwertungen 2005:



Blomkamp 094 bis 100



Rautenbergstraße 001 bis 011



Groten Hoff 001 bis 021



Rönneburger Freiheit 001 bis 035



Groten Hoff 006 bis 012



Hinsbleek 001 bis 003



Groten Hoff 018 bis 020



Hummelsbütteler Weg 001 bis 029
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Abwertungen 2005:



Aufwertungen 2005:



Am Deichdenkmal 009 bis 019



Meriandamm 032 bis 036



Beerentaltwiete 001 bis 003



Olenland 085 bis 087



Gotenweg 001 bis 035



Schlankweg 014 bis 018



Gotenweg 002 bis 034



Timmerloh 001 bis 003



Hammer Hof 001 bis 040



Timmerloh 002 bis 004



Högenstraße 090 bis 114



Timmerloh 005 bis 015



Kanzlershof 004 bis 020



Timmerloh 006 bis 018



Kanzlershof 022 bis 052



Timmerloh 019 bis 041



Kanzlershof 054 bis 054



Timmerloh 024 bis 032



Kiekmoor 001 bis 009



Alstertwiete 002 bis 032



Kiekmoor 002 bis 002



An der Alster 001 bis 009



Kollenhof 035 bis 039



An der Alster 010 bis 028



Sandkrug 010 bis 012



An der Alster 029 bis 047



Schwersweg 001 bis 003



An der Alster 048 bis 071



Uppenhof 001 bis 008



An der Alster 081 bis 086b



Weiße Rose 004 bis 010



Gurlittstraße 009 bis 037 Gurlittstraße 010 bis 038 Koppel 001 bis 033 Koppel 004 bis 040 Rautenbergstraße 004 bis 008 Schmilinskystraße 003 bis 015 Schmilinskystraße 004 bis 018 St. Georgs Kirchhof 002 bis 008 St. Georgs Kirchhof 019 bis 026



Abwertungen 2007:



Aufwertungen 2007:



Billwerder Billdeich 582 bis 588



Bergkoppelweg 026 bis 070



Hude 001 bis 001



Struckholt 004 bis 030



Güntherstraße 001 bis 021



Struckholt 005 bis 029



Bülowstieg 002 bis 004



Bergkoppelweg 005 bis 037



Bülowstraße 002 bis 012



Mechthildweg 012a bis 012i



Am Rathenaupark 014 bis 014



Straßenbahnstieg 001 bis 033



Am Rathenaupark 016 bis 016



Straßenbahnstieg 002 bis 030



Billwerder Billdeich 008 bis 080 Billwerder Billdeich 090 bis 146 Billwerder Billdeich 268 bis 570 Chrysanderstraße 058 bis 068 Chrysanderstraße 072 bis 090 Chrysanderstraße 104 bis 128c 4
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Aufwertungen 2007:



Chrysanderstraße 109 bis 119 Chrysanderstraße 121 bis 167 Chrysanderstraße 130 bis 142d Güntherstraße 002 bis 022 Güntherstraße 027 bis 031 Güntherstraße 034 bis 046 Schattengang 014 bis 020



Abwertungen 2009:



Aufwertungen 2009:



Barenbleek 002 bis 034



Fischers Allee 036 bis 040



Barenbleek 019 bis 065



Fischers Allee 042 bis 058



Robert-Koch-Stieg 008 bis 008



Lichtenauerweg 012 bis 016



Geesmoor 002 bis 018b



Lichtenauerweg 005 bis 017



Geesmoor 009 bis 039



St. Georgstraße 001 bis 023



Grindelberg 086 bis 086



St. Georgstraße 004 bis 010



Hohenfelder Allee 001 bis 043 Uhlandstraße 002 bis 020 Uhlandstraße 022 bis 034a 12. Welche Möglichkeiten werden gesehen, gegen den Kriterienkatalog beziehungsweise die Wertigkeit der einzelnen Faktoren bei der Erstellung des Wohnlagenverzeichnisses Widerspruch einzulegen? Eingaben im Hinblick auf konkrete Wohnlageneinstufungen nimmt die zuständige Behörde jederzeit entgegen. Im Rahmen der Vorarbeiten zur Erstellung des jeweils kommenden Mietenspiegels wird dann geprüft, ob den Eingaben abgeholfen werden kann. 13. Welche Diskussionen zur Veränderung des Mietenspiegels beziehungsweise des Wohnlagenverzeichnisses hat es seit 2005 gegeben und welche Konsequenzen wurden aus der „Lex St. Georg“ 2005 fortfolgende gezogen? Der in der Antwort zu 1. genannte Arbeitskreis hat sich seit 2005 in vielfältiger Weise mit Fragen der Weiterentwicklung des Wohnlagenverzeichnisses unter Wahrung größtmöglicher Methodenkonstanz befasst. Aktuell bestehen Überlegungen zu Veränderungen des Merkmals „Bodenrichtwert“ und „Gebietsstatus“ sowie die Absicht zur besseren Berücksichtigung des Merkmals „Lärm“. Die Überlegungen des Arbeitskreises und der zuständigen Behörde im Hinblick auf die nächste Aktualisierung des Wohnlagenverzeichnisses im Rahmen der Neuerhebung des Mietenspiegels 2011 sind noch nicht abgeschlossen. 14. Spielen ökologische und energetische Aspekte eine Rolle beim Mietenspiegel beziehungsweise Wohnlagenverzeichnis? Wenn ja, in welcher Form und mit welchem Anteil gehen sie in etwaige Berechnungen ein? Wenn nein, warum nicht? Erstmals 2009 wurde im Erläuterungstext zum Mietenspiegel der energetische Gebäudezustand verankert als sogenanntes Beschaffenheitsmerkmal. Dort heißt es nunmehr ergänzend: „Für die Beurteilung des energetischen Zustands des Gebäudes können je nach Baualtersklasse insbesondere die Energiebedarfs- bzw. Energie5
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verbrauchskennwerte nach Energieeinsparverordnung berücksichtigt werden.“ Damit können Vermieter und Mieter zukünftig im Rahmen von Neuvermietungen oder Mietänderungen besser als bisher mit dem energetischen Gebäudezustand, wie er sich zum Beispiel aus den verbindlichen Energieausweisen ergibt, argumentieren. 15. Woran ist der für 2009 erstmals geplante „ökologische Mietenspiegel“ gescheitert? Aufgrund von Bedenken zweier Verbände, die ihren Mitgliedern die Nichtteilnahme an der Befragung empfohlen hatten, sind die im Rahmen der Mietenspiegelerhebung erhobenen Daten zum energetischen Zustand der Hamburger Mietwohnungsgebäude bezogen auf die verschiedenen Eigentümergruppen nicht repräsentativ. Im Übrigen siehe Antwort zu 14. 16. Gibt es Pläne für die Überarbeitung der (Berechnungs-)Grundlagen des Mietenspiegels beziehungsweise des Wohnlagenverzeichnisses? Wenn ja, wie sehen diese aus, wer ist daran beteiligt und bis wann ist ein Ergebnis zu erwarten? Es besteht mit allen Beteiligten Einigkeit, im Rahmen der Neuerhebung im Jahre 2011 eine vollwertige Einbeziehung der energetischen Komponente in den qualifizierten Mietenspiegel zu erreichen. Im Übrigen sind die Überlegungen noch nicht abgeschlossen. Zur Weiterentwicklung des Wohnlagenverzeichnisses siehe Antwort zu 13. 17. Wie geht das öffentliche Wohnungsunternehmen SAGA GWG mit dem Mietenspiegel 2009 beziehungsweise dem neuen Wohnlagenverzeichnis grundsätzlich um? Bei der Mietenbildung orientieren sich SAGA und GWG an den Mittelwerten der jeweils einschlägigen Rasterfelder des aktuellen Hamburger Mietenspiegels. In begründeten Fällen, in denen Lage, Beschaffenheit oder Ausstattung eines Objektes dies rechtfertigen, werden im Rahmen der gesetzlichen Begrenzungen angemessene Zu- und Abschläge vom Mittelwert vorgenommen. 18. Wann werden Mieterhöhungen, die sich aus dem neuen Mietenspiegel ergeben, von der SAGA GWG im Normalfall eingefordert? Für wann sind sie hinsichtlich der Umsetzung des Mietenspiegels 2009 konkret bereits umgesetzt worden oder geplant? 19. Wann werden Mieterhöhungen, die sich aus dem neuen Wohnlagenverzeichnis ableiten lassen, von der SAGA GWG im Normalfall eingefordert? Für wann sind sie hinsichtlich der Umsetzung des Wohnlagenverzeichnisses 2009 konkret bereits umgesetzt worden oder geplant? Auf Basis des in der Antwort zu 17. dargestellten Konzeptes werden jeweils nach Veröffentlichung des Mietenspiegels Mietveränderungen geprüft und entsprechend den rechtlichen Vorschriften umgesetzt. Veränderungen infolge des Mietenspiegels 2009 beziehungsweise des Wohnlagenverzeichnisses treten ab 1. Februar 2010 in Kraft. 20. Wie hat sich das durchschnittliche Mietniveau in den Sozialwohnungen der SAGA GWG seit 1989 absolut und relativ verändert, auch im Vergleich mit den Angaben im Mietenspiegel? Bitte Angaben nach den einzelnen Jahren aufschlüsseln. Die durchschnittliche Nettokaltmiete bei SAGA und GWG betrug im öffentlich geförderten Wohnraum: SAGA Jahr 1997 1998 1999 2000 2001 6



Euro/m2/Monat 3,78 3,82 3,90 3,96 4,00



GWG Jahr 1997 1998 1999 2000 2001



Euro/m2/Monat 4,06 4,15 4,14 4,13 4,18
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SAGA Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007



Euro/m2/Monat 4,13 4,37 4,43 4,58 4,74 4,81
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GWG Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007



Euro/m2/Monat 4,34 4,43 4,53 4,69 4,68 4,75



Ab dem Geschäftsjahr 2008 wird die oben genannte Durchschnittsmiete nur noch konzerneinheitlich dargestellt. Sie betrug 2008 5,02 Euro/m2/Monat und liegt für das Jahr 2009 noch nicht endgültig vor. Der Durchschnittswert aller Mittelwerte im Hamburger Mietenspiegel liegt aktuell bei 6,76 Euro pro Quadratmeter (Steigerung von 3,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel), im Mietenspiegel 2007 bei 6,53 Euro pro Quadratmeter (Steigerung von 4,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel), im Mietenspiegel 2005 bei 6,26 Euro pro Quadratmeter (Steigerung von 2,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel), im Mietenspiegel 2003 bei 6,13 Euro pro Quadratmeter (Steigerung von 5,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel), im Mietenspiegel 2001 bei 5,83 Euro pro Quadratmeter (Steigerung von 2,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel), im Mietenspiegel 1999 bei 5,68 Euro pro Quadratmeter (Rückgang von 1,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel) und 1997 bei 5,77 Euro pro Quadratmeter (Steigerung von 3,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Mietenspiegel). Mietdaten älteren Datums werden nicht gesondert statistisch erfasst. Eine Einzelfallauszählung ist in der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht möglich.
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27.10.2010 - Tag ist die Ausgabe von frischem Obst an Gefangene in bayerischen Justizvollzugsanstalten nur in sehr beschrÃ¤nk tem Umfang, allenfalls ein ...
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Kleine Anfrage Antwort - Landtag SH 

06.04.2016 - Plön. 4. Kronprinzenkoog. Dithmarschen. 2. Ausnahme zugelassen. Kronprinzenkoog. Dithmarschen. 2. Ausnahme zugelassen.










 


[image: alt]





Schriftliche Anfrage 

Deutsche Bank AG VolkswagenStif- tung. Stifterverband. Ernst & ... TSB. Deutsche Telekom. AG, Deutsche. Bauchemie e.V.,. HELIOS Kliniken. GmbH, Verband.
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Schriftliche Antwort 

vielen Dank fÃ¼r den Antrag der Fraktion GRÃœNE zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Angebot eines ausreichenden und bedarfsgerechten ...
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kleine anfrage antwort - Landtag Mecklenburg Vorpommern - Aktuelle ... 

24.04.2014 - GmbH. 18233 Neubukow LRO Altanlage Schweinemast- anlage. 5.184 ... 39 Agrar GmbH Minzow 17209 Minzow ...... 19294 Karenz.
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kleine anfrage antwort - Landtag Mecklenburg Vorpommern - Aktuelle ... 

24.04.2014 - 97 Joachim MÃ¼ller. 17192 Klein Plasten MSE ..... 19374 Friedrichs- ruhe Dorf. LUP Altanlage .... 138 Friedrich RÃ¼ÃŸe GbR. Gut Neu Sapshagen.
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Schriftliche Anfrage - Netzpolitik.org 

nahme des Opt-In-Moduls sollen sodann die beiden wei- teren wesentlichen Komponenten des Informationssys- tems eingerichtet werden. Dabei handelt es ...
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Schriftliche Anfrage - Bayerischer Landtag 

11.08.2016 - 1. a) Wie viele Beutegreifer, insbesondere BÃ¤r, Wolf, Luchs,. Wildkatze und Otter, die nach Bundesnaturschutz- gesetz streng geschÃ¼tzt und im ...
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Kleine Anfrage Antwort - Landtag Rheinland-Pfalz 

19.08.2013 - der Abgeordneten Andreas Hartenfels und Ulrich Steinbach (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und. Antwort des Ministeriums für Umwelt, ...
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Kleine Anfrage 

Deutscher Bundestag. Drucksache 17/8745. 17. Wahlperiode. 27. 02. 2012. Kleine Anfrage ... Rechtsextremisten betreute, vom Bundesinnenministerium verboten. Wir fragen die Bundesregierung: 1. Teilt die ... oder Sicherstellungen von NS-Symbolen,. NS-De










 


[image: alt]





Schriftliche Anfrage - Bayerischer Landtag 

17.02.2017 - 4 BayKSG), dem Technischen Hilfswerk (vgl. Art. 8 Abs. 3. BayKSG) und einigen kleineren Einsatzorganisationen. Im. Zusammenhang mit den ...
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Kleine Anfrage - Landtag NRW 

16. Wahlperiode. Drucksache 16/2718. 24.04.2013. Datum des Originals: 24.04.2013/Ausgegeben: 24.04.2013. Die VerÃ¶ffentlichungen des Landtags ...
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